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PROTOKOLL 
zur Abanderung des am 18. Oktober 1962 in Luxemburg unterzeichneten Abùommens 

zwischen dern Groflherzogtum Luxemburg und der Repubtik Osterreich 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dern Gebiete der Steuern vom Einkommen und 

vom Vermogen et échange de lettres y relatif 

Dos GroBherzogurn Luxemburg 

und 

die Republik ~sterreich, 

V O N  DEM WUNSCHE GELEITET, ein Protokoll zur Abanderung des am 18. Oktober 1962 in Luxemburg 
unterzeichneten Abkommens zwischen dern GroBherzogtum Luxemburg und der Republik ~s te r re i ch  zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dern Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermogen in der Fassung des am 
21. Mai 1992 unterzeichneten Abanderungsprotokolls, (im Folgenden als ,,Abkomrnen6' bezeichnet) abzuschlieBen, 

Haben Folgendes vereinbart: 

Artikel I 

Artikel 24 des Abkommens wird aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt: 

lnformotionsoustausch i 
1. Die zustandigen Behorden der Vertragsstaaten tauschen die lnformationen aus, die zur Durchfuhrung dieses 
Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder A r t  und 
Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer Gebietskorperschaften erhoben werden, voraussichtlich 
erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dern Abkommen widerspricht. Der 
lnformationsaustausch ist durch Artikel 1 nicht eingeschrankt. 

2. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu halten wie die auf 
Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften lnformationen und dürfen nur den Personen oder 
Behorden (einschlieBlich der Gerichte und Verwaltungsbehorden) zuganglich gemacht werden, die mit der Veranlagung 
oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung, oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der 
in ab sa^ 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht darüber befasst sind. Diese Personen oder Behorden dürfen die 
lnformationen nur fur diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die lnformationen in einem offentlichen Gerichtsverfahren 
oder in einer Gerichtsentscheidung offen legen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Vertragsstaat die 
erhaltenen lnformationen für andere Zwecke verwenden, wenn solche lnformationen nach dern Recht beider Staaten 
für solche andere Zwecke verwendet werden dürfen und die zustandige Behorde desjenigen Staates, der die 
lnformationen erteilt hat, dieser anderen Verwendung zustimmt. 

3. Die Absatze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 

a) VerwaltungsmaBnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieses oder des 
anderen Vertragsstaats abweichen; 










